Heimatgeschichte der Gemeinde Körle

Teil 10: Gemeindebeschäftigte früher

Im 19. Jahrhundert hat die Gemeindeverwaltung mit einige Einwohnern eine Art Beschäftigungsvertrag geschlossen. Diese Personen führten mehr oder weniger neben- beruflich bestimmte Tätigkeiten im Auftrag der Gemeinde aus. An der Spitze der Gemeinde stand zu jener Zeit ein Grebe  oder auch Centgrebe genannt. Ab 1834 wurde anstelle des Greben das Amt des  Bürgermeisters eingeführt. Neben ihm hatte der Gemeinderechner, damals sagte man der Rechnungsführer, ein verantwortungsvolles Amt inne. Bügermeister und Rechner übten ihr Amt nebenberuflich aus. Den höchsten Lohn aus der Gemeindekasse erhielt der Ortsdiener, der mit zahlreichen Aufgaben betraut wurde. Weiterhin gab es einen Nachtwächter; er rief von abends 10 Uhr bis morgens drei Uhr stündlich die Uhrzeit aus. 

In der Zwischenzeit musste er auf „Schleichwache“ gehen.

Drei Hirten gab es im Dorf, den Kuhhirten, den Schweinehirten und den Gänsehirten. Oft übernahmen der Kuhhirte und der Schweinehirte zusätzlich die Arbeit des Nachtwächters, um ihr kärgliches Einkommen aufzubessern. Eine wichtige Tätigkeit aus der Sicht der Bauern übte der Feldhüter aus. Er wurde nach seinem „Fleiß“ bezahlt. Neben einem Festbetrag erhielt er die Hälfte der Einnahmen aus den von der Gemeinde verhängten Feldstrafen. Der Baumgärtner pflegte die Gemeindebaumschule und die Obstbäume  an den Wegen und Plätzen in der Gemeinde. Wichtig, zumindest für die Halter von Großvieh, war der Bauer, der den Gemeindebullen und den Zuchteber in seinem Stall hielt. Auch mit ihm schloß die Gemeindeverwaltung einen Vertrag ab. In den ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts stellte ihm die Gemeinde als „Entlohnung“ die „Ochsenwiese“ kostenlos zur Verfügung, später bekam er aus der Gemeindekasse jährlich einen festen Geldbetrag... Der Albshäuser Förster bezog ein Nebeneinkommen aus der Körler Gemeindekasse. Dafür beaufsichtigte er den Gemeindewald und er „band das Waldgebiet ab,“ das für die Waldhute genutzt werden durfte. Das heißt, er markierte das Waldstück, in dem die Körler das Recht hatten, ihre Kühe und Schweine weiden zu lassen. Schließlich bekam der Schulmeister regelmäßig ein geringes Entgelt für das Spielen der Kirchenorgel.

Die Hebamme und der Totengräber, der gleichzeitig Leichenbeschauer war, erhielten eine Unterstützung für ihre Ausbildung. Es gab jedoch keine Verträge mit der Gemeinde- verwaltung, denn diese Personen wurden im Bedarfsfalle von den betroffenen Familien bezahlt.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kamen zu den seit längerem  bestehenden Gemeindediensten weitere hinzu. Ab dem Jahre 1867 gab es in Körle einen Wiesenwärter. Wie es im Vertrag heißt, hatte er in der „Wässerungsjahreszeit“ die Gemeindewiesen und die Wiesen der angeschlossenen Bauern „gehörig zu bewässern“. Während des ganzen Jahres musste  er die Bewässerungs- und Entwässerungsgräben beaufsichtigen. Bei eventuellen Beschädigungen war sofort die Reparatur vorzunehmen. 

Auf Drängen der Regierung wurde in Körle eine „Lehrerin in weiblicher Handarbeit“ eingestellt. Diese unterrichtete ab dem Jahre 1868 zwar in der Schule, sie wurde jedoch von der Gemeindebehörde ausgewählt und bezahlt. Im Jahre 1874 sind in ganz Deutschland Standesämter eingeführt worden.. Seit dieser Zeit hat auch Körle einen Standesbeamten.

Und schließlich beschäftigte die Gemeinde um 1900 noch einen Wegewärter. Wenn die einzelnen Personen im Dienste der Gemeinde auch einen relativ geringen Lohn erhielten, so summierten sich die einzelnen Beträge letztlich doch zu einer größeren Summe, die von den Einwohnern des Dorfes aufgebracht werden musste.

Einen Dorfpolizisten hatte man in Körle zu der Zeit nicht. Ähnlich wie heute kamen die Gendarmen aus Melsungen.  Damals waren sie beritten. Die vielen Strafanzeigen lassen vermuten, dass sich sehr oft ein Gendarm im Dorf aufhielt, nicht nur am Tag, auch des nachts.
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